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04.05.30 

Nutzungsplanung 

Schützenmattstrasse, A51 bis Schaffhauserstrasse 

Festsetzung von Verkehrsbaulinien 

 

Ausgangslage und Veranlassung 

Bei der Schützenmattstrasse handelt es sich um eine Sammelstrasse, welche hauptsächlich der Ver-

kehrserschliessung der angrenzenden Grundstücke dient und deshalb einen Quartierstrassen-Charakter 

aufweist. Gemäss kommunalem Richtplan Verkehr verläuft über die Schützenmattstrasse eine Rad-

route. 

 

Im Abschnitt kantonale Autobahnbrücke A51 bis Schaffhauserstrasse (Staatsstrasse) verläuft die Sam-

melstrasse durch eine Industriezone I 8.0B sowie durch eine Zentrumszone ZB. Süd/Südwestlich der 

Schützenmattstrasse gilt in diesem Abschnitt der öffentliche Gestaltungsplan Bülach Nord, genehmigt 

am 7. Oktober 2015. 

 

Im Abschnitt Autobahnbrücke A51 bis Wendeplatz Schützenmattstrasse verläuft die Sammelstrasse 

durch eine Industriezone IC. 

 

Die Schützenmattstrasse weist eine genügend breite Fahrbahn auf, weshalb im Abschnitt Autobahn-

brücke A51 bis Wendeplatz teilweise Parkfelder für Personenwagen sowie Lastwagen markiert sind. Es 

ist lediglich süd/südwestseitig ein Trottoir auf die gesamte Länge der Schützenmattstrasse vorhanden. 

Die Radfahrer verwenden ohne spezielle Massnahmen die Fahrbahn. 

 

Aktuell verläuft keine Buslinie über die Schützenmattstrasse. 

 

Im Zusammenhang mit der Teilrevision der BZO für Bülach Nord wurde ein Betriebs- und Gestaltungs-

konzept (BGK) ausgearbeitet, welches auch die Schützenmattstrasse im Abschnitt Autobahnbrücke 

A51 bis Schaffhauserstrasse beinhaltet. Demzufolge ist ein Ausbau dieses Abschnitts mit beidseitigen 

Gehwegen sowie einem Mehrzweckstreifen samt Fussgängerschutzinseln vorgesehen. 

 

Basierend auf dem BGK wird derzeitig ein Strassenbauprojekt für den Ausbau der Schützenmattstrasse 

im Abschnitt Autobahnbrücke A51 bis Schaffhauserstrasse (neue Lichtsignalanlage) ausgearbeitet. 
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Verfahren 

Die Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien erfolgt nach §§ 108 f. PBG. 

 

Zweck der Baulinienvorlage 

Mit Verkehrsbaulinien wird die Sicherung des Strassenraums im Bestand sowie für einen allfällig spä-

teren Ausbau im Sinne von § 96 PBG bezweckt. Die Abstände ab Strassengebietsgrenze berücksichti-

gen insbesondere ein angemessenes Vorgartengebiet. Die Baulinien sind derart festzulegen, dass künf-

tige betriebliche und gestalterische Massnahmen unter Einbezug des zu sichernden Vorgartengebiets 

möglich bleiben; dies auch unter dem Aspekt der im kommunalen Gesamtverkehrskonzept (genehmigt 

mit Stadtratsbeschluss Nr. 89 vom 21. März 2012) vorgesehenen Massnahmen an Sammelstrassen. 

 

Technische Erläuterungen 

Das Vorprojekt für den Ausbau der Schützenmattstrasse sieht eine künftige Vermarkungsbreite zwi-

schen 12.50 m (bei Autobahnbrücke A51) bis 19.80 m (bei Lichtsignalanlage Schaffhauserstrasse) vor. 

Darin ist gemäss Wunsch des Grundeigentümers südseitig bereits ein grosszügig dimensionierter Grün-

streifen mit Strassenbäumen enthalten, weshalb die Strasseneigentumsgrenze innerhalb des mögli-

chen Baubereichs gemäss öffentlichem Gestaltungsplan Bülach Nord zu liegen kommt. Infolgedessen 

verbleibt nur noch ein relativ schmaler Vorgartenbereich. 

 

Die projektierte Raumsicherung von 22 m liegt am unteren Ende des üblichen Masses für Sammel-

strassen mit dieser Bedeutung und Verkehrszusammensetzung/-menge. 

 

Unter Berücksichtigung des Ausbaus gemäss Vorprojekt im projektierten Abschnitt ergibt sich auf der 

nördlichen Strassenseite ein „Vorgartenbereich“ von rund 4 m. Dies ist angemessen; auch aus Sicht 

Strassenlärm. Aufgrund der geltenden Zonierung gilt die Empfindlichkeitsstufe IV. 

 

Im Einmündungsbereich der Schaffhauserstrasse wird, im Einvernehmen mit dem Amt für Verkehr, an-

passungsbedingt ein Teilstück der Verkehrsbaulinie Nr. 5240/2014 aufgehoben. 

 

Niveaulinien 

Auf die Festlegung einer Niveaulinie für die Schützenmattstrasse wird verzichtet. Die Höhenlage der 

Strasse ist bestehend und wird grundsätzlich nicht verändert.  
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Festsetzungsunterlagen 

Die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) werden im ÖREB-Kataster verwaltet; 

hierzu gehören auch die Verkehrsbaulinien. Als Katasterbearbeiterorganisation (KBO) ist die Gossweiler 

Ingenieure AG, Bülach, für die Erfassung und Nachführung der ÖREB-Themen in der Stadt Bülach zu-

ständig, weshalb sie mit der Ausarbeitung des neuen Baulinienplanes, dat. 31. Juli 2019, beauftragt 

wurde. Der dazugehörige Erläuternde Bericht samt Grundeigentümerverzeichnis, dat. 31. Juli 2019, 

wurde durch die Abteilung Umwelt und Infrastruktur verfasst. 

 

Vorprüfung 

Die Baulinienvorlage wurde der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Verkehr, zur 

Vorprüfung eingereicht. Mit E-Mail vom 25. Juli 2019 wurde bestätigt, dass die Vorlage genehmi-

gungsfähig ist. 

 

Festsetzung / Genehmigung / Amtliche Publikation und öffentliche Auflage 

Gemäss § 108 Abs. 1 PBG und Art. 30 lit. g Gemeindeordnung obliegt die Festsetzung von Verkehrs-

baulinien dem Stadtrat. Die Vorlage bedarf gemäss § 109 PBG der Genehmigung der Volkswirtschafts-

direktion des Kantons Zürich.  

 

Gemäss § 5 Abs. 3 und § 108 Abs. 3 PBG sind die Unterlagen zusammen mit der kantonalen Genehmi-

gungsverfügung öffentlich bekannt zu machen und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Die Auf-

lage ist den betroffenen Grundeigentümern mit Rechtsmittelhinweis und unter Beilage dieses Be-

schlusses und der kantonalen Genehmigungsverfügung schriftlich mitzuteilen. Die Rechtskraft der 

Festsetzung ist wiederum öffentlich bekannt zu machen. 

 

 

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur beschliesst der Stadtrat: 

 

1. An der Schützenmattstrasse, Abschnitt A51 bis Schaffhauserstrasse, werden Verkehrsbaulinien 

nach Massgabe der folgenden Unterlagen festgesetzt: 

a) Situationsplan Mst. 1:500, Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, dat. 31. Juli 2019 

b) Erläuternder Bericht samt Grundeigentümerverzeichnis der Stadt Bülach, Abteilung Umwelt 

und Infrastruktur, dat. 31. Juli 2019 

 

2. Die Baulinienvorlage wird gemäss § 109 PBG der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, 

Amt für Verkehr, zur Genehmigung eingereicht.  
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3. Die Abteilung Umwelt und Infrastruktur wird beauftragt, 

a) die Baulinienvorlage zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss und der Genehmigungsverfü-

gung der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich öffentlich bekannt zu machen und 

während 30 Tagen öffentlich aufzulegen; 

b) den betroffenen Grundeigentümern den Festsetzungsbeschluss und die Genehmigungsverfü-

gung der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich schriftlich mitzuteilen; 

c) die Rechtskraft des Festsetzungsbeschlusses und der Genehmigungsverfügung öffentlich be-

kannt zu machen. 

 

4. Rechtsmittelhinweis: 

Gegen den Festsetzungsbeschluss und die Genehmigungsverfügung der Volkswirtschaftsdirektion 

des Kantons Zürich kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Baurekursge-

richt des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die in dreifa-

cher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthal-

ten. Der angefochtene Entscheid und die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen 

und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kos-

tenpflichtig. Die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

 

5. Mitteilung an: 

a) Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Verkehr, Postfach, 8090 Zürich 

(unter Beilage der Baulinienvorlage in 3-facher Ausführung, eingeschrieben) 

b) Andrea Spycher, Stadträtin 

c) Heinz von Moos, Leiter Umwelt und Infrastruktur 

d) Peter Senn, Leiter Planung und Bau 

e) Roger Dällenbach, Leiter Hochbau und Energie 

f) Hanspeter Gossweiler, Tiefbausekretär, mit Akten  

g) Gossweiler Ingenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach 

(Geometer und Stadtingenieurbüro sowie Katasterbearbeiterorganisation) 

 

 

Stadtrat Bülach 

   

Mark Eberli 

Stadtpräsident 

Christian Mühlethaler 

Stadtschreiber 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 17.01.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000517 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Stadt Bülach - Umwelt und Infrastruktur, Marktgasse 27, 
8180 Bülach

Schützenmattstrasse, Abschnitt A51 bis Schaffhauserstrasse; Neufestsetzung und an-
passungsbedingte teilweise Aufhebung von Verkehrsbaulinien, Bekanntmachung des 
Inkrafttretens

Betrifft: 8180 Bülach  
Mit Beschluss Nr. 303 vom 4. September 2019 hat der Stadt-
rat Bülach Verkehrsbaulinien entlang der Schützenmatt-
strasse, Abschnitt A51 bis Schaffhauserstrasse, neu festge-
setzt und anpassungsbedingt teilweise aufgehoben. Mit 
Verfügung Nr. 6017 vom 29. Oktober 2019 hat die Volkwirt-
schaftsdirektion des Kantons Zürich die Verkehrsbaulinien-
vorlage genehmigt. 
Der Festsetzungsbeschluss und die Genehmigungsverfü-
gung sind zusammen mit dem Situationsplan Mst. 1:500 und 
dem Erläuternden Bericht samt Grundeigentümerverzeichnis 
vom 8. November bis 8. Dezember 2019 während 30 Tagen 
öffentlich aufgelegen. 

Rechtliche Hinweise:  
Gemäss Bescheinigung des Baurekursgerichts des Kantons 
Zürich vom 19. Dezember 2019 ist gegen die Baulinienvorla-
ge kein Rechtsmittel eingelegt worden. Die Neufestsetzung 
und anpassungsbedingte teilweise Aufhebung der Ver-
kehrsbaulinien ist somit rechtskräftig. 

Kontaktstelle:  
Stadt Bülach - Umwelt und Infrastruktur 
Marktgasse 27  
8180 Bülach
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